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Einfahrt- und Ausfahrtbereich 

SO
EH/NV

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes (hier: Grundflächenzahl,
Zahl der Vollgeschosse und Höhe baulicher Anlagen)

§ 16 Abs. 5 BauNVO

Baugebiet

WA1.1 und WA1.2
WA2 - WA7 und MU1
MU2

Baugrundstück

Grundfläche des
aufstehenden Gebäudes

Baugrundstück

Die Abstandsflächen
gem. LBauO M-V sind
einzuhalten!

Grundfläche des
aufstehenden Gebäudes

BF …

Grund-
flächen-

zahl (GRZ)

Dachform

Bauweise

Art der baulichen
Nutzung

Vollgeschosse
II

7,00
-
-

III
10,00
11,50
12,00

IV
-

14,50
-

V
-

17,50
-

VI
-
-
-

VII - VIII
-
-

27,00

P

G

P

P

P

P

P

G

P

P

P

P

P

P

P

G

G

W

P

P

P

P

SD I

SD I

MD IV

SD II

FD I

32
9

 41
39

8

12  14
 16

 369

321

6

327

325

36
7

323a

32
3b

40

MD V

WD I
SD I

SD I

PD I

KWD II

SD I SD I

PD I

SD I

W
ism

arsche Str.

W
ism

arsche Str.

Möwenburgstr.

Siedlerweg

38/7

58/22

83/2

2/21

58/23

58/26

58/25

44/2

1/1

1/3

1/4

11/26

11/27

2/19
3/1

3/2

39

40

41 42

38/2

38/5

58/12

38/6

58/14

58/15

58/16

58/17

57

58/18

58/3

58/5

58/19

55

58/20

58/7

58/21

96

D52.31

52.27

D52.24

VPf

Bpf

UK-Dach=56.38

Firsthoehe=58.98

UK-Dach=56.82

UK
-D

ac
h=

58
.78

UK-Dach=58.88

Li 0,3/6

Li 0,2/4

Li 0,2/4

54.20

51.92

52.2952.16

52.16

52.25

52.12

51.45

51.30

Fernwärme

D51.79

51.6251.69

50.12

52.7952.78
52.88

52.85

52.50

52.21

52.30

52.56

52.38

D52.41 52.46

52.43

52.3552.3452.36
52.24

52.43
52.60

52.55

52.72

52.78

Li 0,7/12

52.95

53.09

Li 0,5/10

53.07

Li 0,2/4

Li 0,3/6

Li 0,2/4

52.68

B

BB

Li 0,6/8

ehem. Gleis

ehem. Tiefgaragen
ehem. Verladerampe

52.94

53.41

53.10

D52.65

52.92

Firsthoehe=64.42

UK-Dach=58.22

Firsthoehe=64.12

UK-Dach=58.84

UK-Dach=58.38

54.12

52.92

Esc 0,3/8

53.46

52.36

52.71

54.93

55.47
55.40

55.22

54.88

54.84
54.72

54.74

53.50

54.31

53.60

53.44

Firsthoehe=63.02

Eschen / AhornSD 15-30KD  6-10

UK-Dach=58.92

Firsthoehe=64.26

D45.70

Pa 1,2/10

Brücke

Brücke

D52.27

53.66

52.00

52.03

52.19

52.14

Firsthoehe=60.25

UK-Dach=58.26

UK
-D

ac
h=

55
.51

52.82

52.40

Fir
sth

oe
he

=5
9.9

6

Fir
sth

oe
he

=5
5.3

2

Fir
sth

oe
he

=5
8.0

0

UK
-D

ac
h=

54
.91

53.00

53.05

53.25

53.38

54.50

52.16

D52.29

D52.34

D52.34

D52.37

52.42
52.52

52.64

52.13

52.09

52.03

52.24

D43.73

38
.92

Li 0,3/6

43
.16

Li 0,3/6

43
.1442

.93

49.68

49.88

50.13

50.36

D50.81

D51.16

51.02

50.80

Li 0,3/6

Li 0,3/6

50.72

48.33

Li 0,2/4

50.69

48.21

52.21

49.86
51.08

VZ 224

D48.38

D50.73

D45.45

D45.44

50.12

49.91
49.88

49.86

49.44
49.53

49.45

46.04

46.05

51.33
51.26

51.12

51.30

52.51

52.52

52.47

D52.42

D52.60

D52.56
D52.69 D52.24

D52.34

D52.26

D51.66

D51.90
D52.04

D52.0652.04

51.85

51.79

51.78

51.91

D51.84

D51.84

D52.11

D52.10

51.90

51.62

52.21

52.13

50.76

50.94

50.68

50
.37

51.02

50.95

D51.13

50.95

51.22

51.44

38
.72

43
.2243

.4043
.34

43
.49

44
.31

43
.86

38
.07

38
.88

37.91

40
.9744

.03

44
.0944

.26

50
.71

50
.77

50
.57

50
.23

50
.01

48
.00

49
.95

40
.16

47.
89

43.
22

43.03

D52.23

Fir
sth

oe
he

=6
0.3

7

Firsthoehe=59.03

UK-Dach=55.14
UK-Dach=55.16

UK-Dach=55.16

Firsthoehe=59.02

Wei 0,4/10

43.70
43.91

40.53

D44.60

D44.75

D44.77

OKFF=52.05

VPf

VPf

B

Ah 0,3/8

D45.39

Einfahrt
Einkaufsmarkt

Ruine

Ruine

D44.91

D46.48

D46.67

D48.33

D47.22D47.35

D48.09

D49.05

D51.46

52.47

D52.47

D52.41

D46.16

51.80

45.88

45.83

45.87

51.15

D52.22

D52.17

D52.24 D52.04

D52.15

51.28

51.45

51.34

50.93

51.08

51.18

51.24

51.00

48.13

D48.16

48.82

48.98

51.17

51.19

51.45

D52.03

D51.88

Pa 0,8/18

Ta 0,5/6

Obs 0,3/8

KPf BB

D51.75
D51.69

D51.53

D51.51

D51.27

D51.30

D51.24
D51.22

Li 0,1/4

Li 0,1/4 Li 0,1/4 Li 0,1/4

D51.12 D51.04

D51.00

Li 0,1/4

Li 0,1/4
Li 0,1/4

Li 0,1/4
Li 0,1/4

Li 0,1/4
Li 0,1/4

Li 0,1/4

BB

KPf
BB

Esc 0,4/10

Esc 0,4/10

D50.96

D50.77

D50.86

D50.87

D50.60 D50.48

Ta 0,5/6

Ta 0,5/6
Ta 0,5/6

Ta 0,5/6

OKFF=52.70

OKFF=52.42

UK Dach=55.24

Firsthoehe=57.75

Firsthoehe=65.65

Ah 0,3/10

Ah 0,3/10

Esc 0,3/10

UK Dach=62.86

UK Dach=65.84
Firsthoehe=69.28

OKFF=52.85

Pa  0,5/10

B

Wei 0,6/10

D50.03

D50.00

D50.32

51.10

58.00

H=17,0m

H=15,0m

Pa 1,2/10

51.41

OK57.75

OK57.78

B

Rampe

Rampe

B

B

B

B

B

BPf

Eschen / AhornSD 15-30KD  6-10

Eschen / AhornSD 15-30KD  6-10

Eschen / AhornSD 15-30KD  6-10

Eschen / AhornSD 15-30KD  6-10

51.71

Eschen / AhornSD 15-30KD  6-10

52.47

52.53

52.20

54.20

48.46

OK64.40

51.18

51.17

50.57

51.04

51.05

51.00

51.39

50.82

52.42

Dach komplett mit PV Panel besetzt (8 Reihen)

Dach komplett mit PV Panel besetzt (8 Reihen)

51.87

51.84

D51.65

52.03
51.94

51.90

51.63

52.80

51.45

52.82

52.87

52.8352.70

52.20

52.30

52.55

UK-Dach=54.76

UK-Dach=55.68

52.57

54.16

54.67

51.40

51.30

49.77

D51.21

51.17

51.16

51.24

51.24

51.31
51.40

51.40

51.18

51.31

50.99

51.20

50.97

50.94

50.93

50.94

50.93

50.91

50.95

50.08

50.26

50.68

50.39

51.54 51.30

51.54

51.39

51.15

D51.56
D52.12

D51.61

D52.32

D52.17

D52.13

D52.35

D52.32

D52.27

D52.31

51.47

51.25

52.07

44.24

45.14

51.64

D53.29

D53.27

D52.91

D53.13

D53.13

51.86

52.06

51.14

51.25

51.15

56.29

56.72

B

B

B

B

B

B

B

Blechdach55.34

50.75

B

Haltestellenbereich

Schelfwerder
Flur 2

Schwerin
Flur 16

Ga

Haltestellenbereich

ehemalige Gleisanlage (Hafenbahn)

St
ra

ße
nb

ah
n L

ini
e 1

 - 
Kl

ini
ku

m

Straßenbahn Linie 1 - Innenstadt / Dreesch St
ra

ße
nb

ah
n L

ini
e 1

 - 
Kl

ini
ku

m

Schp

Ga

Dienstleistung /
Gewerbe

Dienstleistung /
Gewerbe

Werkst

Werkst

Gewerbe

Gewerbe

Fer
nw

an
de

rra
dw

eg

Fe
rn

wa
nd

er
ra

dw
eg

Fe
rn

wa
nd

er
ra

dw
eg

Sportstudio

vorh. Bolzplatz

Straßenbahn Linie 1 - Innenstadt / Dreesch

Tiefgarage

Bootshaus

Groß MedewegeFlur 2

Groß MedewegeFlur 4

(MSH)

Bauende
Planstraße A

0+131,49
R = ∞

0+138.536

RB

TB

PLANSTRASSE A1

SCHW
ERIN INNENSTADT ►

◀
 W

ISM
AR

Bootshaus

56/5

St

St

St

QUARTIERSPLATZ

St

St

St
St

St

WA 1.2

WA 1.1

WA 5

WA 6
WA 6

WA 7

WA 3

WA 4

WA 3

WA 3

WA 2

WA 2

MU 2

PLANSTRASSE B

PL
AN

ST
R.

 B

PLANSTRASSE B

PL
AN

ST
RA

SS
E 

B

PLANSTR. B1

P

P

P

P

P

P

G/
F 

(R
) -

 A
LL

G

PLANSTRASSE A

PL
AN

ST
R.

 A
2

St

TGa

TGa

TGa

TGa

TGa

TGa BF 12

BF 11

BF 13
BF 14

BF 8

BF 9

BF 10

BF 7

BF 6

BF 5

BF 4

BF 1

BF 2

BF 3

BF 15

BF 16

Pappelgrund

GEPLANTER AUSBAU DER
STRASSE "PAPPELGRUND"

P

P

P

IV-V

III

III-IV
IV-V

III

III-IV

III

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baufeldes (hier:  Zahl der Vollgeschosse und
Höhe baulicher Anlagen)

§ 16 Abs. 5 BauNVO

II

II-III

St
St

IV-V
IV

IV-V

 IV

IV-V

IV-V

IV-V

II

II

IV-V

IV-V

IV-V

Gewerbe

III-IV

III

III-IV

III-IV

IV

IV

St

56/5

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
(hier:  Abgrenzung innerhalb von öffentlichen Grünflächen)

11
9

17

7

15

15a

38/8

3536

33

37

34
W

W

SD I

3

1
1a

3636a

38

Robert-Blum-Str.

43

44/1

45
46

53

54

56/5

56/5

LB 0,3/8

52.47

UK Dach=54.70

Firsthoehe=55.70

52.16

BB

GP

GPRG
RG

Bpf

GP
VPf

VPf

Obs 0,4/8

So
BP

BB

VPf

VPf

RG

VPf

VPf
VPf

unbef.

unbef.

B

BPf

52.40

52.88

52.80

52.16

53.07

53.15

52.68 52.72

52.94

53.04

52.34
52.30

54.76

53.36

53.51

D55.12

D55.30

D54.02

D52.38

54.01

53.97

55.07

55.14

55.17
55.22

55.35

55.29
55.29

52.48

52.74

53.94

Ga

§ 16 Abs. 5 BauNVO

PLANSTR. C

MU 1

Lärmpegel-
bereich

maßgeblicher
Außenlärm-

pegel La
(dB) Aufenthaltsräume in Wohnungen,

Übernachtungsräume in Beherbergungs-
stätten, Unterrichtsräume u.ä.

KRaumart = 30 dB

Büroräume
u.ä.

KRaumart = 35 dB
III 61 bis 65 35 30
IV 66 bis 70
V 71 bis 75

40
45

35
40

Bau-Schalldämm-Maß (erf. Rਇw, res) des Außenbauteils in dB
(Rਇw, res = La - KRaumart)

G5

G5

Ö

Ö

Ö

Ö

3,253,00 2,75

14,50

*

* Randstreifen im Verlauf der Baulinie des urbanen Gebietes MU1 0,70 cm breit, Gesamtbreite Verkehrsfläche 16,30 m

Höhe und Höhenlage baulicher Anlagen  (Pkt. I/2.1)
Prinzipskizze maßgebende obere Bezugspunkte

Nebenzeichnung 1

Tr
au

fh
öh

e

OK Attika

max. 1,5 m

zulässige Überschreitung
durch technische, nicht
raumbildende Bauteile

max. 1,3 m

Tr
au

fh
öh

e

OK Attika

zulässige Überschreitung
durch Absturzsicherungen

Tr
au

fh
öh

e

OK Attika

Tr
au

fh
öh

e

OK Attika

Oberer Bezugspunkt - Traufhöhen Zulässige Überschreitungen

Höhenfestsetzung gilt
nicht für PV-/Solaranlagen

Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen  (Pkt. I/1.3)
Überbaubare Grundstücksfläche (Pkt. I/3.)

Nebenzeichnung 2

Tiefgarage (TG)

Gr
en

ze
 d

es
Ba

ug
ru

nd
st

üc
ke

s

Ba
ul

in
ie

/B
au

gr
en

ze

Ba
ul

in
ie

/B
au

gr
en

ze

Gr
en

ze
 d

es
Ba

ug
ru

nd
st

üc
ke

s

Tiefgarage (TG)

Gr
en

ze
 d

es
Ba

ug
ru

nd
st

üc
ke

s

Ba
ul

in
ie

/B
au

gr
en

ze

Ba
ul

in
ie

/B
au

gr
en

ze

Gr
en

ze
 d

es
Ba

ug
ru

nd
st

üc
ke

s

I/3. -   bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche dürfen bis
   zu den Baugrundstücksgrenzen über die Baulinien/Baugrenzen vortreten

I/1.3 - Tiefgaragen können über die Grundfläche des aufstehenden Gebäudes
 hinausgehen

I/1.3 - Tiefgaragen können über die Grundfläche des
 aufstehenden Gebäudes hinausgehen

Fassadengestaltung  (Pkt. III/1.1)
Skizze der Baufelder mit festgesetzter Farbgestaltung

Nebenzeichnung 3

A2

VII-VIII

III

III

III

III

IV

IV

V

ÜBERSICHTSPLAN

Maßstab: 1:500 Stand: 06.01.2026

9,00 0,52,202,300,5
16,10

0,5 4,30 0,55,001,000,70 2,301,80
14,50

0,5 2,20 5,50 2,20 0,51,801,80
12,80

0,5 2,30 0,55,502,201,80
11,25

0,5 0,55,001,15 2,301,80
11,10

0,5 5,50 0,52,302,30
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SATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN DER INNENENTWICKLUNG NR. 88.13 "LEWENBERG-EHEMALIGE MÖBELWERKE"

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November
2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)
geändert worden ist, sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130), beschließt die Stadtvertretung der Landeshaupt-
stadt Schwerin am …………………………..…… den Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 88.13 "Lewenberg-
Ehemalige Möbelwerke", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil
B) als Satzung:

1. Der Hauptausschuss der Landeshauptstadt Schwerin hat in seiner Sitzung am 24.09.2013 die
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.

 Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 01.11.2013 erfolgt.

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 Landesplanungsgesetz
(LPIG) mit Anfrage vom 03.09.2024 beteiligt worden.

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung wurde gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 BauGB am 21.05.2024 in Form einer
öffentlichen Veranstaltung durchgeführt.

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung
berührt werden kann, sind gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 06.09.2024 über die Planung
unterrichtet worden.

Der Hauptausschuss hat am …………………… den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung
beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen
Festsetzungen (Teil B) und der Begründung haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ………………… bis
………………… öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen
während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden
können, am ………………… ortsüblich bekannt gemacht worden. Es ist darauf hingewiesen worden, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung
berührt werden kann, sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ………………… zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert worden.

 Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der
Träger öffentlicher Belange am ………………… geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

 Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen
Festsetzungen (Teil B), wurde am ………………… von der Stadtvertretung beschlossen. Die Begründung
wurde mit gleichem Beschluss gebilligt.

 Schwerin, den …………………     Siegel     .....................................................
       Der Oberbürgermeister

2. Der katastermäßige Bestand am ………………… sowie die geometrischen Festlegungen der neuen
städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

 Ludwigslust, den …………………    Siegel   .......................................................
      Vermessungs- und Geoinfor-

mationsbehörde für den Land-
kreis Ludwigslust-Parchim und
die Landeshauptstadt Schwerin

3. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen
Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

 Schwerin, den ………………   Siegel     ...................................................
       Der Oberbürgermeister

4. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von
jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
………………… im Stadtanzeiger ortsüblich und auf dem zentralen Internetportal des Landes M-V
(Bauleitplanserver) bekanntgemacht worden.

 In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

 Die Satzung ist am ………………… in Kraft getreten.

 Schwerin, den ………………   Siegel     ...................................................
       Der Oberbürgermeister
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I PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 4, 6a BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO)
 Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

1.1.1 In dem allgemeinen Wohngebiet sind die folgenden Nutzungen nach § 4 Abs. 2 BauNVO zulässig:
 • Wohngebäude,
 • die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende

Handwerksbetriebe,
 • Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
 In dem allgemeinen Wohngebiet sind Anlagen für kirchliche sowie sportliche Zwecke nach § 4 Abs. 2 Nr. 3

BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.

1.1.2 In dem allgemeinen Wohngebiet sind die folgenden ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulässig:

 • Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
 • sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
 • Anlagen für Verwaltungen,
 • Gartenbaubetriebe,
 • Tankstellen.
 Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO i.V.m. § 13a BauNVO ausnahmsweise zulässigen Ferienwohnungen

sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 BauNVO).

1.2 Urbane Gebiete (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB; § 6a BauNVO)
 Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen,

kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungs-
mischung muss nicht gleichgewichtig sein.

1.2.1 Im Teilgebiet MU1 des urbanen Gebietes sind die folgenden Nutzungen nach § 6a Abs. 2  BauNVO zulässig:
 • Wohngebäude,
 • Geschäfts- und Bürogebäude,
 • Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften,
 • Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche

Zwecke.
 Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie sonstige Gewerbebetriebe, Ferienwohnungen nach § 6a Abs. 2

Nr. 3 und 4 BauNVO sowie 13a BauNVO sind i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.

1.2.2 Im Teilgebiet MU2 des urbanen Gebietes sind die folgenden Nutzungen nach § 6a Abs. 2  BauNVO zulässig:
 • Wohngebäude,
 • Geschäfts- und Bürogebäude,
 • Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
 • Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
 Einzelhandelsbetriebe, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für sportliche Zwecke nach § 6a Abs. 2 Nr. 3, 4

und 5 BauNVO sowie Ferienwohnungen nach § 6a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO sowie 13a BauNVO sind nach § 1 Abs.
5 BauNVO nicht zulässig.

1.2.3 In den urbanen Gebieten MU1 und MU2 sind die folgenden ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach §
6a Abs. 3  BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulässig:

 • Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in
Kerngebieten allgemein zulässig sind,

 •  Tankstellen.

1.3 Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §12 BauNVO)
 In allgemeinen Wohngebieten WA1.1 und WA1.2  sind nur offene Stellplätze zulässig.
 In den allgemeinen Wohngebieten WA2 bis WA7 und in dem urbanen Gebiet MU2 sind Stellplätze

ausschliesslich in Tiefgaragen zulässig.
 In dem urbanen Gebiet MU1 sind offene Stellplätze und Stellplätze in Tiefgaragen zulässig.
 Es ist mindestens 1 Stellplatz je Wohnung in den Tiefgaragen bzw. in den Flächen für Stellplätze

vorzusehen.
 Tiefgaragen können über die Grundfläche des darauf aufstehenden Gebäudes hinausgehen (sh.

Nebenzeichnung 2).
 Zusätzlich zu den zeichnerisch geregelten Tiefgaragenzufahrten, deren Verschiebbarkeit zulässig ist, sind

weitere Tiefgaragenzufahrten mit Nachweis der Notwendigkeit zulässig.
 Fahrradstellplätze sind als offene Anlagen zulässig. Für Wohngebäude mit mehr als 2 Wohnungen sind

Abstellmöglichkeiten für mindestens 2 Fahrräder je Wohnung vorzusehen.

1.4  Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 14 Abs. 1 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO)
 In den Baugebieten sind Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO, mit Ausnahme von Stellflächen für

Müll-/Abfallbehälter, in einem Streifen von 3,0 m entlang der Straßenverkehrsflächen nicht zulässig.
 Nebenanlagen für die Kleintierhaltung sind unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16, 18 BauNVO)

2.1  Höhe und Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §16 Abs. 2 Nr. 4, § 18 Abs. 1 BauNVO)
 Als oberer Bezugspunkt gilt die Traufhöhe. Die Traufhöhen bezeichnen den Schnittpunkt zwischen der

Außenseite der aufgehenden Außenwandkonstruktion und der Dachhaut, bei Flachdächern mit Attika die
Oberkante der Attikakonstruktion (sh. Nebenzeichnung 1).

  
 Als unterer Bezugspunkt der Traufhöhen gilt die mittlere Planungshöhe der Oberkante der anbaufähigen

Verkehrsfläche im Anschlußbereich Grundstück/Straße.
  
 Zulässige Überschreitungen der Höhenfestsetzungen
 Aufbauten auf Flachdächern, die die Höhe der Attika überschreiten, sind unzulässig.
 Durch technische, nicht raumbildende Bauteile (z.B. Schornsteine oder Lüftungsanlagen) darf die

zulässige Traufhöhe um max. 1,5 m Höhe überschritten werden (sh. Nebenzeichnung 1). Die Anforderungen
der 1. BImSchV (Erste Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes) sind zu
beachten.

 Die Höhenfestsetzung gilt nicht für Photovoltaik- und Solaranlagen.
 Durch Bauteile, die der Absturzsicherung dienen, darf die zulässige Traufhöhe um max. 1,3 m überschritten

werden.
 Die maximal zulässigen Traufhöhen, bezogen auf die anbaufähige Verkehrsfläche im Anschlußbereich

Grundstück/Straße und je nach Geschossigkeit, werden wie folgt festgesetzt:
  

2.2 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2, 5 und § 19 Abs. 3, 4 BauNVO)
 Die privaten Grünflächen und die festgesetzten Pflanzstreifen sind als Bestandteil der Grundstücksfläche

in die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) einzubeziehen.
 Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO darf in den urbanen Gebieten MU1 und MU2 die zulässige Grundfläche

durch unterirdische Tiefgaragen und durch Freiflächenbefestigungen bis zu einer Grundflächenzahl (GRZ)
von 1,0 überschritten werden.

 Überschreitungen der Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO sind unzulässig.

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 2, 3 BauNVO)
 Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Baulinien und Baugrenzen festgesetzt.
 Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche (z.B. Tiefgaragen) dürfen bis zu den Baugrund-

stücksgrenzen über die Baulinien bzw. Baugrenzen vortreten.
 Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone, Erker, Loggien, Terrassen und Sichtschutzwände ist bis

zu einer Tiefe von 1,50 m auf insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Aussenwand
zulässig.

4. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
 Die Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung "Verkehrsberuhigter Bereich" sind als Misch-

verkehrsfläche herzustellen.
  
5. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
 Für die innerhalb des Plangeltungsbereiches vorhandenen bzw. geplanten Ver- und Entsorgungsanlagen

und -leitungen werden entsprechend der Örtlichkeit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Ver-
und Entsorgungsträger (Erdkabel, Fernmeldekabel, Wasser- und Abwasserleitungen, Gasleitungen etc.)
eingeräumt.

6. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

6.1  Aufenthaltsräume in Wohnungen sind ab dem Lärmpegelbereich III so anzuordnen, dass mindestens ein
Fenster zur lärmabgewandten Gebäudeseite ausgerichtet ist.

 Ausnahmen können zugelassen werden, wenn die Außenbauteile einschließlich der Fenster so ausgeführt
werden, dass die Schallpegeldifferenzen in den Räumen einen Beurteilungspegel von 30 dB(A)
gewährleisten. Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges berechnen sich gem. DIN 4109-
1:2018 -01.

6.2 Die für Wohnräume mit Schlafnutzung und Kinderzimmer im Nachtzeitraum notwendige Belüftung ist ab
Lärmpegelbereich IV durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maßnahmen
gleicher Wirkung (z.B. schallgedämmte Lüftungseinrichtungen, vorgebaute Loggien) zu gewährleisten.

6.3 Gebäudeseiten und Dachflächen von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 (Schlafräume,
Wohnräume, Bettenräume, Büroräume etc.) sind innerhalb der ausgewiesenen Lärmpegelbereiche
entsprechend ihrer Nutzung so auszuführen, dass die erforderlichen resultierenden bewerteten
Schalldämm-Maße gemäß Punkt 7.1 der DIN 4109-1 eingehalten werden.

 Anforderungen an die Luftschalldämmung gemäß DIN 4109-1, Punkt 7.1

6.4 Für lärmabgewandte Gebäudeseiten kann der maßgebliche Außenlärmpegel entsprechend Punkt 4.4.5.1
der DIN 4109-2 ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB und bei geschlossener
Bebauung um 10 dB vermindert werden.

6.5 Ab dem Lärmpegelbereich IV sind Außenwohnbereiche nur zulässig, wenn ein zweiter Außenwohnbereich
im Lärmpegelbereich III vorhanden ist. Ist dies nicht umsetzbar, sind schallmindernde Maßnahmen im
Nahbereich der Außenwohnbereiche (z.B. Anordnung auf der lärmabgewandten Gebäudeseite und/oder
Verglasungen) vorzunehmen, die eine Pegelminderung auf den Tag-Orientierungsrichtwert der DIN 18005
für die jeweilige Nutzung bewirkt.

6.6 Wird für konkrete Planvorhaben nachgewiesen, dass sich die Beurteilungspegel für die Fassaden oder
Außenwohnbereiche infolge der Eigenabschirmung oder von Abschirmungen durch vorgelagerte
Baukörper oder Lärmschutzwände, des Fortfalls maßgeblicher Schallquellen bzw. durch schallmindernde
Maßnahmen an den Schallquellen vermindern, kann von den Maßnahmen entsprechend abgewichen
werden.

II GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a, b BauGB)

1. Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen

1.1 Vermeidungsmaßnahme VAFB1:  Beschränkung des Zeitraumes für Rodungsarbeiten und Baufeldfrei-
machung

 Rodungsarbeiten und Maßnahmen zur Baufeldfreimachung sind ausschließlich im Zeitraum vom 01.
Oktober bis zum 28./29. Februar zulässig. Ein Brachliegen der Fläche über einen Zeitraum von mehr als 14
Tagen innerhalb der Brutperiode (01. April - 31. Juli) ist unzulässig. Ist dies nicht zu gewährleisten, sind
diese Flächen mit geeigneten Vergrämungsmaßnahmen wie z.B. Flatterbändern auszustatten.

1.2 Vermeidungsmaßnahme VAFB2:  Ökologische Baubegleitung
 Einsatz einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) zur Überwachung der genehmigungskonformen

Umsetzung der Artenschutz- und landschaftspflegerischen Maßnahmen.

1.3 Vermeidungsmaßnahme V1: Gehölzschutz gem. DIN 18920
 Während der Erdarbeiten ist eine Beeinträchtigung der Bäume auszuschließen. Oberirdische Teile der

Gehölze dürfen nur durch Fachunternehmen zurückgeschnitten werden. Der Wurzelbereich der
geschützten Bäume darf nicht mit Baumaschinen befahren werden. Bodenauftrag und Bodenabtrag im
Wurzelbereich sind nicht zulässig. An den östlichen und südlichen Grünstreifen ist ein 3,0 m breiter
Schutzstreifen anzulegen.

1.4 Vermeidungsmaßnahme V2: Tageszeitliche Beschränkung der Baumaßnahmen
 Baumaßnahmen sind nicht in der Dämmerung und Nachtzeit durchzuführen.

1.5 Vermeidungsmaßnahme V3: Zeitliche Beschränkung der Baumaßnahmen
 Baumaßnahmen in den östlichen und südlichen Grünflächen sind nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum

28./29. Februar zulässig.

1.6 Schutzmaßnahme S1: Schutzzaun an flächigen Gehölzbeständen
 Zum Schutz der flächigen Gehölzbestände innerhalb des Plangebietes ist während der Bauphase ein

Schutzzaun aufzustellen.
  
1.7 Schutzmaßnahme S2: Einzelstammschutz an Gehölzen
 Zum Schutz der zu erhaltenden Bäume ist während der Bauphase ein Einzelstammschutz aus mind. 2,0 m

hohen Bohlen anzubringen. Im Zuge der ökologischen Baubegleitung sind die Gehölze festzulegen, die
einen Einzelstammschutz während der Bautätigkeit erhalten.

1.8 Schutzmaßnahme S3: Begleitung der Erd- und Tiefbauarbeiten durch Sachverständigen
 Aufgrund der bestehenden Altlastensituation sind alle Erd- und Tiefbauarbeiten durch einen geeigneten

Sachverständigen nach § 18 BBodSchG (Bundes-Bodenschutzgesetz) oder einer Person mit vergleichbarer
Qualifikation fachtechnisch zu begleiten (§56 Abs. 2 LBauO M-V).

1.9 Schutzmaßnahme S4: Altlastenuntersuchung im südlichen Plangebiet
 Vor Umnutzung des südlichen Bereiches des Plangebietes in Wohngebiete (incl. Kinderspielflächen) ist

hier in Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde der Landeshauptstadt Schwerin eine
entsprechende Altlastenuntersuchung mit Gefährdungsabschätzung durchzuführen (§§ 10&11 BBodSchV
(Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung).

2. Artenschutzmaßnahmen

2.1 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEFAFB1: Anbringen von Nistkästen
 Anbringen von 10 Nistkästen für Halbhöhlen- und Höhlenbrüter am verbleibenden Gehölzbestand.

2.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEFAFB2: Zeitliche Beschränkung der Abrissarbeiten
 Ein Abriss von Gebäuden ist nur außerhalb der Brut- und Reproduktionszeit der Vögel und Fledermäuse

durchzuführen. Vor dem Abriss von Gebäuden sind diese auf das Vorkommen von Brutvögeln und
Fledermäusen zu kontrollieren. Bei Nachweisen sind CEF-Maßnahmen (Maßnahmen für die dauerhafte
ökologische Funktion) vor der Baumaßnahme durchzuführen.

 In der Zeit vom 01. Dezember bis zum 28./29. Februar sind Abrissarbeiten der Gebäude möglich.
Voraussetzung dafür ist die Durchführung der ggf. erforderlichen CEF-Maßnahmen.

5. Bodendenkmalschutz (§ 11 DSchG M-V i.V. mit § 9 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz und Erhaltung
urgeschichtlicher Bodendenkmäler)

 Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmale entdeckt werden. Der Beginn von Erdarbeiten ist der
Denkmalschutzbehörde der Landeshauptstadt Schwerin oder dem Landesamt für Kultur und
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern spätestens 3 Wochen vorher schriftlich und verbindlich
mitzuteilen.

 Wenn während der Erdarbeiten Funde/Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt
werden, ist gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) die Denkmalschutzbehörde der Landes-
hauptstadt Schwerin zu benachrichtigen und der Fund/die Fundstelle, bis zum Eintreffen eines
Mitarbeiters oder Vertreters des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, in
unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind Sie als Entdecker, der Leiter der Erdarbeiten, der
Eigentümer des Grundstückes sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die
Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, kann jedoch für eine fachgerechte
Untersuchung im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden. Eine Beratung zur Bergung und
Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
Mecklenburg-Vorpommern, Dezernat Archäologie, Domhof 04/05, 19055 Schwerin, Ansprechpartner: Herr
Dr. Jantzen, Tel. 0385 - 588 79 643 / Fax: 0385 - 588 79 344.

6. Bodenschutz
6.1 Für das Auf- und Einbringen von Bodenmaterial auf oder in durchwurzelbare Bodenschichten, sowie

außer- oder unterhalb dieser sind die gesetzlichen Anforderungen zum Bodenschutz einzuhalten (§§ 6-8
BBodSchV). Der vorsätzliche und fahrlässige Einbau von Bodenmaterial und anderen Materialien, die nicht
diesen Anforderungen entsprechen, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit einer Geldbuße bis
zehntausend Euro geahndet werden (§ 26 Abs. 1&2 BBodSchG i. V. m. § 26 Punkt 1 BBodSchV).

6.2 Werden bei Bodeneingriffen weitere schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten angetroffen, die eine
Schutzgütergefährdung darstellen können, so sind die Arbeiten in diesem Bereich unverzüglich
einzustellen und die zuständige Bodenschutzbehörde bei der Landeshauptstadt Schwerin zu informieren.
Eine Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit einer Geldbuße bis fünfzigtausend
Euro geahndet werden kann. (§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 17 Abs. 1&2 LBodSchG M-V).

6.3 Für jeden, der in den Boden eingreift, besteht eine gesetzliche Gefahrenabwehr- und Vorsorgepflicht
gegen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen (§§ 4 Abs. 1 & 7 BBodSchG i. V. m. § 1
LBodSchG M-V). Unnötige Beeinträchtigungen und Schädigungen der Bodenbeschaffenheit sind stets zu
vermeiden bzw. auf das notwendigste Maß zu reduzieren. Der Verursacher einer schädlichen
Bodenveränderung, der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein
Grundstück sind beim Eintreten einer schädlichen Bodenveränderung verpflichtet, den Boden wieder so
herzustellen, dass dauerhaft keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder erheblichen Belästigungen für
den einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen (§ 4 Abs. 3 BBodSchG).

7.  Munitionsfunde
 Sollten bei Bodenarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist

aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen
und der Munitionsbergungsdienst im Landesamt für zentrale Aufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
hinzuzuziehen.

8.  Bauökologie/Fledermaus- und insektenfreundliches Lichtmanagement
 Im Plangebiet sind für Außenbeleuchtungsanlagen nur energieeffiziente, umweltverträgliche Lichtquellen,

wie LED-Lampen ohne Blauanteil und mit amberfarbenem Licht (<2.400 K), zu verwenden. Der Lichtkegel
ist nach unten auszurichten.

9. Verhinderung von Vogelschlag
 Das Kollisionsrisiko von Vögeln an den Glasflächen der Gebäude ist im Rahmen der Bauantragsverfahren

durch die untere Naturschutzbehörde der Landeshauptstadt Schwerin zu prüfen und zu bewerten.
10. Kinderspielplätze (§ 8 Abs. 2 LBauO M-V)
 Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem Baugrundstück oder in

unmittelbarer Nähe ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen.
11.  Definition der Geländeoberfläche
 Der Begriff der Geländeoberfläche wird wie folgt definiert:
 Als Geländeoberfläche wird die sich nach Beendigung der öffentlichen Erschließungsarbeiten einstellende

Geländehöhe auf den Baugrundstücken definiert.
12. Darstellungen ohne Normcharakter
 Die außerhalb des Plangeltungsbereiches liegenden Darstellungen sind ohne Normcharakter.
13. Geltungsstand der BauNVO und der PlanZV
 Es gilt die BauNVO (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017

(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert
worden ist.

 Es gilt die PlanZV (Planzeichenverordnung) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.

VI ORDNUNGSWIDRIGKEITEN
 Ordnungswidrig im Sinne von § 84 LBauO M-V handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die

bauordnungsrechtlichen Gestaltungsfestsetzungen unter Punkt III. dieses Planes verstößt. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 500.000,00 € geahndet werden.

VII VORSCHRIFTEN (EINSICHTNAHME)
 Die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen"

(Ausgabe Juli 2014) ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Sie kann zudem bei der
Stadtverwaltung Schwerin, Fachdienst Umwelt, Fachgruppe Naturschutz und Landschaftspflege, Am
Packhof 2-6, 19053 Schwerin eingesehen werden.

 Die DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau" (Ausgabe Januar 2018) ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu
beziehen. Sie kann zudem bei der Stadtverwaltung Schwerin, Fachdienst Umwelt, Fachgruppe
Immissionsschutz und Umweltplanung, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin eingesehen werden.

2.3 Artenschutzmaßnahmen AFB1: Anbringen von Fledermaus- und Mauerseglerkästen an den Gebäuden
 An den oberen Fassadenbereichen der neu errichteten Gebäude sind selbstreinigende Fledermaus- und

Mauerseglerkästen in folgender Stückzahl vorzusehen:
 WA1.1und 1.2: je 4 Fledermauskästen
 WA 2 bis  WA7: je 4 Fledermauskästen und 6 Mauerseglerkästen
 MU1:  je 6 Fledermauskästen und 6 Mauerseglerkästen
 MU2:  je 4 Fledermauskästen und 6 Mauerseglerkästen.
3. Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes
3.1 Ausgleichsmaßnahme A1/Gestaltungsmaßnahme G1: Pflanzung von Hochstämmen an den Planstrassen
 Entlang der neu angelegten Planstrassen sind gem. Planzeichnung 42 standortgerechte und klimatolerante

Bäume als Hochstämme aus folgender Liste  zu pflanzen.
 Pflanzqualität: Hochstamm; 16-18 cm StU.; 3 x v.; aus extra weitem Stand, Alleebaumqualität
 Gehölzart: Baumhasel (Corylus colurna)
     Echte Mehlbeere (Sorbus aria ‘Magnifica‘)
     Eisenholzbaum (Parrotia persica)
     Elsbeere (Sorbus torminalis)
     Feldahorn (Acer campestre)
     Ginkgo (Ginkgo biloba)
     Gleditschie, dornenlose (Gleditsia triacanthos ‘Skyline‘)
     Pyramiden-Hainbuche (Carpinus betulus ‘Fastigiata‘)
     Schnurbaum (Sophora japonica ‘Regent‘)
     Silberlinde (Tilia tomentosa ‘Brabant‘)
 Die Baumscheibe ist wasser- und luftdurchlässig auszubilden. Je Baumstandort ist ein durchwurzelbarer

Raum von mindestens 36 m3 zu gewährleisten (Stockholmer Modell).
 Für die Pflanzung wird eine über 4 Jahre laufende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege mit mindestens

15 Wässerungsgängen pro Jahr festgesetzt. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu
ersetzen.

3.2 Gestaltungsmaßnahme G2: Pflanzung von Hochstämmen auf dem Quartiersplatz
 Im Bereich des Quartiersplatzes sind mindestens 6 standortgerechte und klimatolerante Bäume als

Hochstämme zu pflanzen.
 Davon ist ein Baum als Quartiersbaum aus folgender Liste zu pflanzen.
 Pflanzqualität: Hochstamm; 70-80 cm StU.; 6 x v.; Solitär
 Gehölzart: Ginkgo (Ginkgo biloba)
     Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides)
     Platane (Platanus x acerifolia)
     Roteiche (Quercus rubra)
     Schnurbaum (Sophora japonica ‘Regent‘)
 Die restlichen 5 Bäume sind frei wählbar.
 Die Baumscheibe ist wasser- und luftdurchlässig auszubilden. Je Baumstandort ist ein durchwurzelbarer

Raum von mindestens 36 m3 zu gewährleisten (Stockholmer Modell).
 Für die Pflanzung wird eine über 4 Jahre laufende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege mit mindestens

15 Wässerungsgängen pro Jahr festgesetzt. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu
ersetzen.

3.3 Gestaltungsmaßnahme G3: Fassadenbegrünung
 Außenwände von Gebäuden, deren Öffnungsabstand (Fenster/Türen) mehr als 10 m beträgt sowie

öffnungslose Fassaden sind mit Schling- oder Kletterpflanzen aus folgender Liste zu begrünen. Je 2 m
Wandlänge ist mind. eine Pflanze zu verwenden. Kletterhilfen (Rankseile, Rankgitter) sind zulässig.

 Selbstklimmer: Efeu (Hedera helix)
     Kletter-Hortensie (Hydrangea petiolaris)
     Wilder Wein (Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii‘)
 Gerüstklimmer: Chinesischer Blauregen (Wisteria sinensis)
     Hopfen (Humulus lupulus)
     Immergrünes Geißblatt (Lonicera henryi) in Sorten
     Japanischer Blauregen (Wisteria floribunda) in Sorten
     Kiwi (Actinidia arguta) in Sorten
3.4 Gestaltungsmaßnahme G4: Begrünung der Freiflächen
 Im urbanen Gebiet MU1 sind mindestens 45% der nicht bebauten Flächen als Vegetationsflächen

auszubilden. Davon sind mindestens 400 m2 als Strauch- und Staudenflächen anzulegen.
 In den allgemeinen Wohngebieten WA1.1 bis WA4 sind mindestens 60% der nicht bebauten Flächen als

Vegetationsflächen auszubilden bzw. im WA2 zu erhalten. Davon sind 1.200 m2 als Strauch- und Stauden-
flächen anzulegen (WA 1.1: 100 m², WA 1.2: 2 x 130 m², WA 2: 3 x  160 m², WA 3: 3 x 100 m², WA 4: 60 m²).

 In den allgemeinen Wohngebieten WA5 bis WA7 sind mindestens 70% der nicht bebauten Flächen als
Vegetationsflächen auszubilden bzw. zu erhalten. Davon sind 1.200 m2 als Strauch- und Staudenflächen
anzulegen (WA 5: 600 m², WA 6: 2 x 200 m², WA 7: 200 m²).

 Bei den Strauchpflanzungen sind mindestens 25% mit Beerenobststräuchern und weitere 25% mit Blüh-
sträuchern zu bepflanzen.

 Pro 500 m2 nicht bebauter Fläche ist ein Baum zu pflanzen
 Die Vegetationsflächen, die nicht als Wege, Terrassen und Spielflächen genutzt werden, sind mit einem

mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und mit Bäumen und Sträuchern
zu begrünen. Sofern keine direkte Verbindung zum gewachsenen Boden besteht (Tiefgaragen), muss der
durchwurzelbare Substrataufbau mindestens 80 cm betragen.

 Für anzupflanzende Bäume auf Tiefgaragen muss auf einer Fläche von 12 m2 je Baum die Schichtstärke des
durchwurzelbaren Substrataufbaus mindestens 1 m betragen.

 
 Es sind Obstbäume und Sträucher aus folgenden Listen zu pflanzen.
 Pflanzliste:  Hochstamm  
 Pflanzqualität:  14 - 16 cm StU.  
 Gehölzart:  Apfel (Malus domestica): Albrecht Apfel, Boskoop, Gelber Edel, Glockenapfel,

Gravensteiner, James Grieve, Landsberger
      Birne (Pyrus communis): Alexander Lucas, Gute Luise
      Kirsche (Prunus avium): Große Schwarze Knorpelkirsche, Kirsche Hedelfinger

Riesen
      Pflaume (Prunus domestica): Buehler Frühzwetschge, Pflaume Hauszwetschge
      Sonstige:  Esskastanie (Castanea sativa)
 Pflanzliste:  Sträucher  
 Pflanzqualität:  Strauch 60 - 100 cm 
 Gehölzart:  Echte Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
      Kornelkirsche (Cornus mas)
      Hasel (Corylus avellana)
      Liguster (Ligustrum vulgare)
      Purpur-Weide (Salix purpurea)
 Pflanzliste:  Beerenobst  
 Pflanzqualität:  Strauch 30 - 40 cm 
 Gehölzart:  Stachellose Brombeere (Rubus fructicosus), Himbeere (Prunus idaeus), Jostabeere

(Ribes x nidigrolaria), Kultur-Heidelbeere (Vaccinium corymbosum), Rote Johannis-
beere (Ribes rubrum), Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum), Stachellose
Stachelbeere (Ribes uva-crispa), Weiße Johannisbeere (Ribes rubrum)

 Pflanzliste:  Blühgehölze  
 Pflanzqualität:  Strauch 60 - 100 cm 
 Gehölzart:  Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii)
      Kornelkirsche (Cornus mas)
      Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch (Heptacodium miconioides)
      Strauch-Eibisch/Hibiskus (Hibiskus syriacus)
      Spiersträucher (Spirea spec.)
 
 Sonstige:  Gewöhnliche Stockrose (Alcea rosea)
      Echter Lavendel (Lavendula angustifolia)
3.5 Gestaltungsmaßnahme G5: Pflanzungen in den festgesetzten Pflanzstreifen in den allgemeinen
     Wohngebieten WA5 bis WA7
 Innerhalb der festgesetzten Pflanzstreifen in den allgemeinen Wohngebieten WA5 bis WA7 sind 5 Obst-

bäume (westlich WA7) und Sträucher gem. den Pflanzlisten für Hochstämme und Sträucher, für die
Gestaltungsmaßnahme G4,  (sh. Pkt. II/3.4) zu pflanzen.

III BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V)
1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
1.1 Fassadengestaltung (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V)
 Das Fassadenmaterial und die Farbgestaltung der Außenfassaden innerhalb der Baufelder werden wie

folgt festgesetzt (sh. auch Nebenzeichnung 3):
 • Baufeld 1, 3, 5, 8, 14, 15: dunkles, rotes bis rotbraunes Verblendmauerwerk
 • Baufeld 2, 7, 10, 11, 13: helles, rotes bis beiges Verblendmauerwerk
 • Baufeld 4, 6, 9, 12:  helles sandfarbenes Verblendmauerwerk
 • Baufeld 16:  beiges bis graues Verblendmauerwerk
 Für das Verblendmaterial gilt:
 • Innerhalb des für das jeweilige Baufeld zulässigen Farbspektrums sind maximal zwei Farbtöne pro

Gebäude zulässig. Dabei gelten Farbschattierungen innerhalb einer Ziegelserie als eine Farbe.
 • Muster in der Fassade durch Versatz von Ziegeln, Formatwechsel bzw. Ornamentierungen sind nur

innerhalb einer selben Farbe zulässig.
 In den Baufeldern 11, 12, 13, 14, 15 dürfen die den Innenhöfen zugewandten Außenwandflächen zusätzlich

auch als helle Putzfassaden ausgeführt werden.
 Andere Materialien für die Außenfassaden sind nur bis zu einem Fremdanteil von max. 20% je

Fassadenseite zulässig. Unzulässig sind glänzende oder spiegelnde Materialien.
 Die getroffenen Festsetzungen der Außenfassadengestaltung gelten nicht für Gebäudesockel und

Nebenanlagen.
 PV-Anlagen an Gebäudefassaden sind unzulässig. Dies gilt auch für Nebenanlagen.
 Sat-Schüsseln sind nur auf den Dachflächen, vom Außenraum nicht sichtbar, zulässig.
1.2 Dachgestaltung (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V)
 Im gesamten Baugebiet sind für die Bauten ausschließlich Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit

einer Dachneigung bis maximal 5° zulässig. Dies gilt auch für Nebenanlagen.
 Jedes Gebäude ist so mit einer Attika zu versehen, dass die Dachneigung und die Dachkonstruktion von

außen nicht sichtbar ist. Dachüberstände sind unzulässig.
 Dachaufbauten, mit Ausnahme von Schornsteinen, Abluft- und Abgasrohren sowie Aufzugsanlagen,

müssen gegenüber den Außenwänden um mindestens 1,0 m zurücktreten.
 Die Dachkonstruktionen der Gebäude sind, soweit sie nicht als Dachterrasse genutzt werden, als Gründach

auszubilden. Die jeweils höchstgelegene Dachfläche innerhalb der Gebäudestruktur ist mit einer PV-
Anlage auszurüsten. Die PV-Anlage muss mindestens 50% der nach der Begrünung verbleibenden
nutzbaren Dachfläche belegen.

1.3 Geländer und Brüstungen (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V)
 Geländer und Brüstungen sind ausschließlich aus Metall oder aus unstrukturiertem Glas, das farblos oder

satiniert ist, zulässig.
1.4 Schornsteine
 Außenliegende Schornsteine sind unzulässig.
2. Gestaltung der bebauten Grundstücke und der Verkehrsflächen
2.1 Begrünung der Baugrundstücke in den allgemeinen Wohngebieten (WA)
 Die unbebauten Grundstücksflächen, die nicht als Zufahrt, Weg, Stellplatz oder Terrasse dienen, sind zu

bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
 Bei der Anlage von Schnitthecken zur Einfriedung der Baugrundstücke sind Sträucher gemäß

nachfolgender Pflanzliste zu pflanzen.
 Pflanzliste für Schnitthecken:
 Pflanzart/-qualität: 3-4 Stck. Pflanzen pro lfd. m Hecke; Sträucher; 60-120 cm hoch; 2 x v.; o. B.
 Gehölzart: Hainbuche (Carpinus betulus)
     Rotbuche (Fagus sylvatica)
     Kornelkirsche (Cornus mas)
     Liguster (Ligustrum vulgare)
 Nadelgehölze sind unzulässig.
 Baumpflanzungen auf den Grundstücken sind gemäß der Pflanzliste der Stadt Schwerin zulässig.
2.2 Schottergärten
 Im gesamten Baugebiet sind Bekiesungen und Schottergärten (Kies, Sand, Splitt, Schotter) unzulässig.
2.3 Einfriedung der Baugrundstücke
 Für den Abschluss der privaten Baugrundstücke zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen ist, mit

Ausnahme der Grundstückszufahrten bzw. Zuwegungen, das Anpflanzen einer Hecke mit maximal 80 cm
Höhe zulässig (gemäß Pflanzliste für Schnitthecken Pkt. III/2.1).

 Einfriedungen im Bereich der rückwärtigen und seitlichen Grundstücksflächen sind als Heckenpflanzungen
oder als in Hecken integrierte Zäune, bis zu einer Höhe von maximal 1,5 m, zulässig (gemäß Pflanzliste für
Schnitthecken Pkt. III/2.1). Zäune haben einen Freiraum von 15 cm bis zur Geländeoberkante einzuhalten.

2.4 Gestaltung von Standorten für Restmüll- und Wertstoffbehälter auf den Baugrundstücken
 Standorte für Restmüll- und Wertstoffbehälter, die sich nicht innerhalb von Gebäuden befinden, sind

durch Einhausung, Sichtschutzelemente oder Eingrünung mit Hecken aus Laubgehölzen dauerhaft
abzuschirmen (Hecken gemäß Pflanzliste für Schnitthecken Pkt. III/2.1, Höhe maximal 1,5 m).

2.5. Gestaltung der Verkehrsflächen
 Die Verkehrsflächen des Erschließungssystems (Planstraßen, Geh- und Radwege) sind in hellem

Pflastermaterial oder in Asphalt mit optischem Aufheller in der Farbstufe hellgrau auszubilden. Davon
ausgenommen ist der Quartiersplatz.

 PKW-Stellflächen sind in Rasengittersteinen, Rasenfugenpflaster oder Pflastersteinen mit breiten Fugen
herzustellen.

3. Einfahrten/Verkehrsgrün
 Die Verschiebbarkeit der Grundstückszufahrten, der öffentlichen Parkstände und der Pflanzflächen der

Straßenbäume ist auf Nachweis der Erforderlichkeit zulässig.
4. Werbeanlagen
 In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung am Gebäude

und nur im Erdgeschoß zulässig.
 Werbungen mit Licht, Signalfarben, spiegelnden Flächen, wechselnden Motiven oder bewegten Teilen sind

unzulässig. Dies gilt auch für die den allgemeinen Wohngebieten (WA) zugewandten Werbeanlagen in den
urbanen Gebieten (MU).

IV NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 Abs. 6 BauGB)
1. Trinkwasserschutz
 Das Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone (TWSZ) IIIB.
 Bohrungen zum Zwecke der Wasserförderung oder Erdwärmegewinnung sind gemäß § 3 i.V. mit Anlage 2

Pkt. 5.12 der Wasserschutzgebietsverordnung Schwerin (WSGVO-SN GS M-V Gl. Nr. 753-2-9) im Trinkwasser-
schutzgebiet I - IIIB verboten.

 Ausnahmen, gemäß § 4 der Verordnung, werden nicht in Aussicht gestellt.
 Die Planung und Bauausführung der Verkehrsanlagen hat nach der Richtlinie für bautechnische Maß-

nahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten (RiStWag) zu erfolgen.

V HINWEISE (§ 9 Abs. 6 BauGB)
1. Gestaltungshandbuch und Freiflächengestaltung
 Für die Gestaltung der baulichen Anlagen und der Freiflächen ist das Gestaltungshandbuch "Lewenberg-

Terrassen Schwerin" zu beachten.
2.  Niederschlagswasser
 Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist aufgrund der Baugrundverhältnisse nicht

möglich. Daher ist das anfallende Niederschlagswasser dem öffentlichen Regenwassersystem zuzuführen.
 Das Schwammstadtprinzip ist durch kleinteilige Versickerung und Rückhaltemaßnahmen umzusetzen.
3.  Abwasser
 Das anfallende häusliche Abwasser des Wohngebietes ist über den Anschluss an das bestehende bzw.

geplante Schmutzwassersystem zu entsorgen.
4.  Leitungsrechte und Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 BauGB)
 Vorhandene unterirdische Leitungen sind im Bebauungsplan nicht vollständig dargestellt. Mit dem

Antreffen weiteren Leitungsbestandes (u.a. Drainageleitungen) muss bei Erdarbeiten gerechnet werden.

§ 9 Abs.  24 u. 5  BauGBUmgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Lärmpegelbereiche gem. Schalltechnischer Untersuchung
der Fa. Lärmschutz Seeburg vom 22.04.2025
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